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Restmüllgebühren  

betrieblich genutzter Liegenschaften 
 
 

 
Entsorgungsgebiet IV - Fischamend 

 
 

Abfallbehälter á € Abfuhren Summe zuz. AWA Netto- zuzüglich Gesamtjahres-
in l pro Jahr 20% summe 10 % USt. betrag €

240 l 17,70 13 230,10 46,02 276,12 27,61 303,73

Restmülltonne

 
 
AWA: Abfallwirtschaftsabgabe ist in der Verordnung vorgesehen. 
 
Zusätzlich kommt die Seuchenvorsorgeabgabe zur Verrechnung. 
Als Berechnungsbasis dient das jährlich zugeteilte Behältervolumen für Ihren Restmüll.  
Bis zu 3500 Liter werden € 15,00 pro Jahr berechnet. 
 

http://www.noe-awv.at/awschwechat

